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263/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Dr. Klaus Uwe Feichtinger, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 17.05.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 17.05.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Förderung von Maßnahmen in den 
Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, 
der Altlastensanierung, zum Schutz der Umwelt 
im Ausland und über das österreichische 
JI/CDM-Programm für den Klimaschutz 
(Umweltförderungsgesetz - UFG) geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Umweltförderungsgesetz (UFG), BGBl. Nr. 
185/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 58/2017 und die Bundesministeriengesetz-
Novelle 2017, BGBl. I Nr. 164/2017, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 6 Abs. 2e wird nach dem 2. Satz folgender Satz 
eingefügt: 

 

 „In den Jahren 2018 bis 2023 können für Zwecke der 
Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer 
Förderungen zugesagt oder Maßnahmen gemäß § 12 
Abs. 9 finanziert werden, deren Ausmaß insgesamt dem 
Barwert von höchstens 150 Millionen Euro entsprechen; 
für die Finanzierung von Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 
steht davon jedoch höchstens ein Barwert von 50 
Millionen Euro zur Verfügung.“ 

 

(2e) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann in 
den Jahren 2007 bis 2017 für Zwecke der Verbesserung 
des ökologischen Zustandes der Gewässer (§§ 16a ff) 

 (2e) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann in 
den Jahren 2007 bis 2017 für Zwecke der Verbesserung 
des ökologischen Zustandes der Gewässer (§§ 16a ff) 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 17.05.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 17.05.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
Förderungen zusagen oder Maßnahmen gemäß § 12 
Abs. 9 finanzieren, deren Ausmaß insgesamt dem 
Barwert von höchstens 140 Millionen Euro entspricht. 
Davon steht für die Finanzierung von Maßnahmen 
gemäß § 12 Abs. 9 höchstens ein Barwert von insgesamt 
20 Millionen Euro zur Verfügung. Zugesagte oder durch 
Auftragserteilungen gebundene, jedoch nicht in 
Anspruch genommene Mittel können neuerlich zugesagt 
oder vergeben werden. 

 

Förderungen zusagen oder Maßnahmen gemäß § 12 
Abs. 9 finanzieren, deren Ausmaß insgesamt dem 
Barwert von höchstens 140 Millionen Euro entspricht. 
Davon steht für die Finanzierung von Maßnahmen 
gemäß § 12 Abs. 9 höchstens ein Barwert von insgesamt 
20 Millionen Euro zur Verfügung. In den Jahren 2018 
bis 2023 können für Zwecke der Verbesserung des 
ökologischen Zustandes der Gewässer Förderungen 
zugesagt oder Maßnahmen gemäß § 12 Abs. 9 
finanziert werden, deren Ausmaß insgesamt dem 
Barwert von höchstens 150 Millionen Euro 
entsprechen; für die Finanzierung von Maßnahmen 
gemäß § 12 Abs. 9 steht davon jedoch höchstens ein 
Barwert von 50 Millionen Euro zur Verfügung. 
Zugesagte oder durch Auftragserteilungen gebundene, 
jedoch nicht in Anspruch genommene Mittel können 
neuerlich zugesagt oder vergeben werden.  

 

 2. Im letzten Satz in § 6 Abs. 2f Z 1 wird die Wortfolge 
„für die Jahre 2011 bis 2018“durch die Wortfolge „ab 
2011“ ersetzt. 

 

(2f) Für Zwecke der Umweltförderung im Inland 
(§§ 23 ff) kann 

 1. der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die 
in den Jahren 2009 bis 2020 jeweils einen 
Barwert von insgesamt maximal 
90,238 Millionen Euro entsprechen. Zugesagte 
oder durch Auftragserteilungen gebundene, 
jedoch nicht in Anspruch genommene 
Förderungsmittel können neuerlich zugesagt 
oder vergeben werden. Zusätzlich können der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und der 
Bundesminister für Finanzen für die Jahre 2009 

 (2f) Für Zwecke der Umweltförderung im Inland 
(§§ 23 ff) kann 

 1. der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Förderungen zusagen und Aufträge erteilen, die 
in den Jahren 2009 bis 2020 jeweils einen 
Barwert von insgesamt maximal 
90,238 Millionen Euro entsprechen. Zugesagte 
oder durch Auftragserteilungen gebundene, 
jedoch nicht in Anspruch genommene 
Förderungsmittel können neuerlich zugesagt 
oder vergeben werden. Zusätzlich können der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und der 
Bundesminister für Finanzen für die Jahre 2009 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 17.05.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 17.05.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
und 2010 weitere Zusagerahmen für 
Förderungen im Rahmen von 
Konjunkturpaketen festlegen. Weiters können 
der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und der Bundesminister für Finanzen für die 
Jahre 2011 bis 2018 weitere Zusagerahmen für 
Zwecke der thermischen Sanierung festlegen. 

 2. ….. 

 

und 2010 weitere Zusagerahmen für 
Förderungen im Rahmen von 
Konjunkturpaketen festlegen. Weiters können 
der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und der Bundesminister für Finanzen für die 
Jahreab 2011 bis 2018 weitere Zusagerahmen 
für Zwecke der thermischen Sanierung 
festlegen. 

 2. ….. 

 

 3. In § 12 Abs. 9 wird die Wortfolge „wenn der Bund als 
Träger eines bestehenden wasserrechtlichen Konsenses 
verpflichtet ist, diese umzusetzen.“ durch folgende Z 1 
und 2 ersetzt: 

 

  1. wenn der Bund als Träger eines bestehenden 
wasserrechtlichen Konsenses verpflichtet ist, 
diese umzusetzen oder 2 wenn auf Flächen des 
öffentlichen Wassergutes (§ 4 WRG 1959) im 
öffentlichen Interesse eine einmalige 
Maßnahmensetzung durch den Bund als 
Grundeigentümer erforderlich ist, die infolge des 
Erlöschens des Wasserbenutzungsrechtes, dem 
letzten Wasserberechtigten (§ 29 WRG 1959) 
nicht aufgetragen werden kann, weil 

 a) dieser nicht mehr existent ist oder 

 b) das Erlöschen ohne Vorschreibung der 
notwendigen Maßnahmen abschließend 
festgestellt wurde und nachvollziehbar 
dargelegt werden kann, warum 
Vorschreibungen letztmaliger Vorkehrungen 
zur Hintanhaltung einer Verletzung des 
öffentlichen Interesses (der Hintanhaltung 
einer wesentlichen Beeinträchtigung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit oder des 
ökologischen Zustandes) als nicht 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 17.05.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 17.05.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
erforderlich erachtet wurden. 

 

(9) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann 
nach Befassung der Kommission in Angelegenheiten der 
Wasserwirtschaft Maßnahmen zur Verbesserung des 
ökologischen Zustandes der Gewässer gemäß § 17a Z 1 
und 5 finanzieren, wenn der Bund als Träger eines 
bestehenden wasserrechtlichen Konsenses verpflichtet 
ist, diese umzusetzen. Diese Maßnahmen müssen mit der 
ökologischen Prioritätenreihung des Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplanes (§ 55c des 
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 29) in Einklang 
stehen. 

 

 (9) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann 
nach Befassung der Kommission in Angelegenheiten der 
Wasserwirtschaft Maßnahmen zur Verbesserung des 
ökologischen Zustandes der Gewässer gemäß § 17a Z 1 
und 5 finanzieren, 

 1. wenn der Bund als Träger eines bestehenden 
wasserrechtlichen Konsenses verpflichtet ist, 
diese umzusetzen.  oder 2 wenn auf Flächen 
des öffentlichen Wassergutes (§ 4 WRG 1959) 
im öffentlichen Interesse eine einmalige 
Maßnahmensetzung durch den Bund als 
Grundeigentümer erforderlich ist, die infolge 
des Erlöschens des Wasserbenutzungsrechtes, 
dem letzten Wasserberechtigten (§ 29 WRG 
1959) nicht aufgetragen werden kann, weil 

 a) dieser nicht mehr existent ist oder 

 b) das Erlöschen ohne Vorschreibung der 
notwendigen Maßnahmen abschließend 
festgestellt wurde und nachvollziehbar 
dargelegt werden kann, warum 
Vorschreibungen letztmaliger 
Vorkehrungen zur Hintanhaltung einer 
Verletzung des öffentlichen Interesses (der 
Hintanhaltung einer wesentlichen 
Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit oder des ökologischen 
Zustandes) als nicht erforderlich erachtet 
wurden. 

Diese Maßnahmen müssen mit der ökologischen 
Prioritätenreihung des Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplanes (§ 55c des 
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 29) in Einklang 
stehen. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 17.05.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 17.05.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 

 4. In § 51 Abs. 5a wird die Wortfolge „mit einem 
Barwert von 140 Millionen Euro“ durch die Wortfolge 
„mit einem Barwert von 290 Millionen Euro“ ersetzt. 

 

(5a) Der Fonds hat dem Bund aus seinem 
Reinvermögen jeweils Mittel in jenem Ausmaß zur 
Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die 
Sondertranchen Siedlungswasserwirtschaft (§ 6 Abs. 2a, 
2b und 2g) mit einem Barwert von 527,839 Millionen 
Euro und um die Förderungen zur Verbesserung des 
ökologischen Zustandes der Gewässer (§ 6 Abs. 2e) mit 
einem Barwert von 140 Millionen Euro zu bedecken. 

 

 (5a) Der Fonds hat dem Bund aus seinem 
Reinvermögen jeweils Mittel in jenem Ausmaß zur 
Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die 
Sondertranchen Siedlungswasserwirtschaft (§ 6 Abs. 2a, 
2b und 2g) mit einem Barwert von 527,839 Millionen 
Euro und um die Förderungen zur Verbesserung des 
ökologischen Zustandes der Gewässer (§ 6 Abs. 2e) mit 
einem Barwert von 140 290 Millionen Euro zu 
bedecken. 

 

 5. In § 53 erhält der durch das Verwaltungsreformgesetz 
BMLFUW, BGBl. I Nr. 58/2017 angefügte Abs. 18 die 
Absatzbezeichnung „(19)“; folgender Abs. 20 wird 
angefügt: 

 

(18) § 14 in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes BMLFUW, BGBl. I 
Nr. 58/2017, tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft; gleichzeitig tritt § 48 samt 
Überschrift außer Kraft. 

 

 (1819) § 14 in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes BMLFUW, BGBl. I 
Nr. 58/2017, tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft; gleichzeitig tritt § 48 samt 
Überschrift außer Kraft. 

 

 (20) Die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
xx/2018 vorgesehenen Änderungen treten mit 1. Jänner 
2018 in Kraft. 

(20) Die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
xx/2018 vorgesehenen Änderungen treten mit 
1. Jänner 2018 in Kraft. 
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